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Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse in Lipperode
Umsetzung des § 61 a LWG

Sehr geehrter Herr Minister REMMEL!

In Lipperode wird zur Zeit das Thema ãDICHTHEITSPR†FUNG PRIVATER HAUSANSCHL†SSEÒ 

kontrovers diskutiert. Wir als CDU und ich als Vorsitzender der CDU-ORTSUNION LIPPERODE, 

nehmen unsere Verpflichtung ernst, mit den BŸrgerinnen und BŸrgern vor Ort die gesetzlichen 

Vorgaben zu eršrtern und Ÿber die bevorstehenden Ma§nahmen und etwaigen Kosten zu 

diskutieren und zu informieren.

Da auf Grund der Lage in einem Wasserschutzgebiet die DichtheitsprŸfung im LippstŠdter 

Ortsteil Lipperode bereits bis spŠtestens 31.12.2015 durchgefŸhrt werden muss, ist hier das 

Interesse an diesem Thema besonders gro§. Eine entsprechende Satzung der 

STADTENTW€SSERUNG LIPPSTADT A…R fand im Rahmen der Beratungen im dortigen Verwaltungsrat 

Ÿber alle Parteigrenzen hinweg ohne Gegenstimme breite Zustimmung. Tenor dieses Gremiums 

war, die Fristen fŸr alle BŸrgerinnen und BŸrger mšglichst auszudehnen und den aktuellen 

gesetzlichen Rahmen voll auszuschšpfen.

Im Rahmen und im Nachgang einer von der CDU Ende Februar in Lipperode veranstalteten 

BŸrgerinformation wurde gemeinsam mit den Betroffenen vor Ort eine intensive Diskussion 

begonnen, die von politischen Mitbewerbern im ãSchwarzer-Peter-StilÒ unsachlich, polemisch 

und populistisch gefŸhrt wurde. In diesem Zusammenhang wurde u.a. behauptet, dass ein 

Ausbringen von GŸlle fŸr das Grundwasser unproblematisch sei, und deshalb mšglicherweise 
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aus undichten KanŠlen austretendes Schmutzwasser ebenso marginale Bedeutung fŸr die 

QualitŠt des Trinkwassers / Grundwassers habe. Ferner gebe es im hiesigen Vogelschutzgebiet 

ãZachariasseeÒ trotz erheblicher Belastung durch Vogelkot kein verunreinigtes Grundwasser und 

folglich habe eine DichtheitsprŸfung weder Berechtigung noch einen nachgewiesenen Nutzen. 

Die zuvor genannten Argumente wurden durch hiesige, parteilose und sachkundige Experten 

sowie šrtliche LandwirtschaftsverbŠnde bereits widerlegt. Ich möchte Sie jedoch ebenfalls 

bitten, zu diesen Behauptungen Stellung zu nehmen und auf diese Weise aufgetretenen 

Verunsicherungen in der Bevölkerung argumentativ entgegen zu treten. Ein so bedeutendes 

Thema und die Sorge der Menschen darf, wie ich meine, nicht zum Spielball politischer 

Interaktion werden. Ich freue mich daher auf Ihre Klarstellung zu den vorab erwŠhnten 

Punkten. 

Sehr geehrter Herr Minister REMMEL,

im Jahre 1994 wurde durch die SPD-Landesregierung ein erster Gesetzentwurf zur €nderung der 

Bauordnung fŸr das Land Nordrhein-Westfalen (Landtagsdrucksache 11/7153) vorgelegt. In 

diesem Entwurf wurden ãbestehende Abwasserleitungen, deren Dichtheit nicht beobachtet 

werden kann, wiederkehrenden PrŸfungen in AbstŠnden von 20 JahrenÒ unterworfen. Im Jahr 

1999 legte die damals rot-grŸn gefŸhrte Landesregierung einen Gesetzentwurf zur €nderung  

der Landesbauordnung vor (Landtagsdrucksache 12/3738). Mit dieser €nderung wurden im 

Gesetz die Fristen festgeschrieben, bis zu denen die vollstŠndige †berprŸfung der bestehenden 

privaten Abwasserleitungen auf Dichtheit erfolgt sein sollten. Als Enddatum fŸr die PrŸfung war 

ursprŸnglich das Jahr 2015 vorgesehen. FŸr Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten wurde 

der 31.12.2005 festgeschrieben.  Die Regierungskoalition von CDU und FDP hat im Jahr 2007 das 

Landeswassergesetz novelliert. In diesem Zusammenhang hat der Landtag am 06.12.2007 die 

Regelungen zu privaten Abwasseranlagen und zur DichtheitsprŸfung von privaten 

Abwasseranlagen in Nordrhein-Westfalen von der Landesbauordnung in das 

Landeswassergesetz ŸberfŸhrt und im neuen ¤ 61 a Landeswassergesetz NRW geregelt. 

Nahezu alle aktuellen Landtagsfraktionen waren also am Zustandekommen der 

DichtheitsprŸfung beteiligt und haben wie auch immer gelagerte gesetzliche Grundlagen 

geschaffen, die jetzt von den Betroffenen vor Ort kontrovers diskutiert werden (mŸssen). Die 

aktuelle Landesregierung schweigt leider aktuell zu diesem Thema und lŠsst uns vor Ort im 

Regen stehen. 
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An mich als Verantwortlichen in der šrtlichen CDU werden in diesem Zusammenhang immer 

wieder folgende †berlegungen herangetragen, die ich ausdrŸcklich unterstreiche:

1. Aussetzung der Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung bis auf Weiteres bzw. 

Fristverlängerung mindestens bis zum 31.12.2023.

2. Bis dahin Herbeiführen einer bundeseinheitlichen Regelung. Bilaterale Feststellung des 

umweltpolitischen Nutzens der Dichtheitsprüfung.

3. Keine Ungleichbehandlung  von Kommunen und Privathaushalten bei der Durchführung 

der Dichtheitsprüfung und etwaigen Kanalsanierungen.

4. Erklärung Ihres Ministeriums zum Stellenwert und Bedeutung der Dichtheitsprüfung 

sowie Darstellung des Zustandekommens dieser Verpflichung für alle Hauseigentümer 

insbesondere vor dem Hintergrund fehlender gleichgelagerter Vorschriften in anderen 

Bundesländern und in Ermangelung einer EU-Richtlinie.

Wir als CDU mšchten die Sorgen und Nšte der BŸrgerinnen und BŸrger direkt an Sie weiter 

geben und bitten darum, hier Klarstellungen herbeizufŸhren. Bei den Betroffenen vor Ort darf 

aus unserer Sicht keine weitere Verunsicherung, insbesondere auch technische Abläufe der 

Dichtheitsprüfung betreffend (Reicht eine Kamerabefahrung aus? Schadet eine 

Druckprüfung dem Kanalnetz und entstehen etwaige Beschädigungen erst auf diese Weise?), 

erfolgen und deshalb wŸnschen wir uns von Ihnen als zustŠndigem Minister ErklŠrungen zu 

diesem Thema. Die betroffenen BŸrgerinnen und BŸrger hier in Lipperode sind ausgesprochen 

besorgt und ich bitte sie stellvertretend fŸr unseren Ort Lipperode, zu den unter Pkt. 1 - 4 

gemachten AusfŸhrungen Stellung zu beziehen und dies in politisches Handeln zu ŸberfŸhren. 

FŸr eine glaubhafte Politik im BŸrgersinne benštigen wir vor Ort belastbare Entscheidungen der 

Landesregierung zu diesem Thema, die wir dann gemeinsam eršrtern kšnnen.

Bis zu Ihrer geschŠtzten Antwort verbleibe ich mit freundlichen GrŸ§en als Ihr,

(Ansgar Mertens, Vorsitzender)
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